




75 Jahre Grundgesetz –  
ein guter Grund zu feiern!
 
Am 23. Mai 2024 können alle Bürgerinnen und  
Bürger ein ganz besonderes Jubiläum feiern: 
75 Jahre Grundgesetz!

Seit einem dreiviertel Jahrhundert bildet das Grundgesetz 
das Fundament der Bundesrepublik Deutschland und regelt 
unser Zusammenleben. Eine echte Erfolgsgeschichte: 75 
Jahre Frieden, 75 Jahre persönliche und politische Freiheit, 
75 Jahre wachsender Wohlstand.
Auch wenn nichts perfekt ist und alles immer noch besser 
werden kann, dürfte für die meisten von uns wohl feststehen, 
dass sich unsere demokratische Grundordnung bewährt hat.

Schutz der Menschenwürde, freie Wahlen, freie Meinungs-
äußerung, Gleichheit vor dem Gesetz – vieles, was wir häu-
fig als selbstverständlich erachten. Das ist es aber nicht. In 
vielen Teilen dieser Welt werden wir um unsere freiheitliche 
und demokratische Grundordnung beneidet.

75 Jahre sind ein guter Anlass, um mal wieder einen Blick in 
das Grundgesetz zu werfen und sich seine besonderen Er-
rungenschaften ins Bewusstsein zu rufen.
Dazu sind Sie mit diesem Auszug herzlich eingeladen!

Frieden und Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – 
darauf können wir stolz sein.

75 Jahre Grundgesetz sind ein guter Grund zu feiern!



Grundgesetz für die  
Bundesrepublik Deutschland 

Präambel
Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den 
Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes 
Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu 
dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungs-
gebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.

Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestim-
mung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Da-
mit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.
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I. Die Grundrechte

Artikel 1

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzli-
chen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage 
jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Ge-
rechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar 
geltendes Recht.

Artikel 2

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese 
Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen 
werden.
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Artikel 3

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat för-
dert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Ab-
stammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und 
Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Nie-
mand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Artikel 4

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit 
des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind 
unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst 
mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein 
Bundesgesetz.
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Artikel 5

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und 
Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein 
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur fin-
det nicht statt.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften 
der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen 
Ehre.

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. 
Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur 
Verfassung.

Artikel 6

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze 
der staatlichen Ordnung.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche 
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemein-
schaft.
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Artikel 7

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des 
Staates.

(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die 
Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen 
mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches 
Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird 
der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grund-
sätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf 
gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunter-
richt zu erteilen.

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen 
Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie ge-
trennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen 
oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlo-
sen drohen.

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Für-
sorge der Gemeinschaft.

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung 
die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische 
Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaf-
fen wie den ehelichen Kindern.
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(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird ge-
währleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schu-
len bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen 
den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen 
sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte 
nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und 
eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen 
der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu ver-
sagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der 
Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.

(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Un-
terrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse 
anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, 
wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Welt-
anschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentli-
che Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.

(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

Artikel 8

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung 
oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.

(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses 
Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes be-
schränkt werden.
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Artikel 9

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesell-
schaften zu bilden.

(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den 
Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die ver-
fassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung richten, sind verboten.

(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für 
jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, 
die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, 
sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechts-
widrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 
3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen 
Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im 
Sinne des Satzes 1 geführt werden.

Artikel 10

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldege-
heimnis sind unverletzlich.

(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes 
angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des 
Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, 
so kann das Gesetz bestimmen, daß sie dem Betroffenen 
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Artikel 11

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bun-
desgebiet.

(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in 
denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden 
ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entste-
hen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden 
Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische 
Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämp-
fung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders 
schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Ver-
wahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, 
erforderlich ist.

Artikel 12

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz 
und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung 
kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt 
werden.

nicht mitgeteilt wird und daß an die Stelle des Rechtsweges 
die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte 
Organe und Hilfsorgane tritt.
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Artikel 12a

(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebens-
jahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenz-
schutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet 
werden.

(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der 
Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet 
werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des 
Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein 
Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht 
beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatz-
dienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit 
den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschut-
zes steht.

(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 
1 oder 2 herangezogen sind, können im Verteidigungsfalle 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen 
Dienstleistungen für Zwecke der Verteidigung einschließlich 
des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse 
verpflichtet werden; Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche 
Dienstverhältnisse sind nur zur Wahrnehmung polizeilicher 

(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen 
werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemei-
nen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.

(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten 
Freiheitsentziehung zulässig.
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Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffent-
lichen Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis erfüllt werden können, zulässig. Arbeits-
verhältnisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften, im 
Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwal-
tung begründet werden; Verpflichtungen in Arbeitsverhält-
nisse im Bereiche der Versorgung der Zivilbevölkerung sind 
nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken 
oder ihren Schutz sicherzustellen.

(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienst-
leistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der 
ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf 
freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so können Frauen 
vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfund-
fünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen 
werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe 
verpflichtet werden.

(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Ver-
pflichtungen nach Absatz 3 nur nach Maßgabe des Artikels 
80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienst-
leistungen nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse 
oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungs-
veranstaltungen zur Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet 
insoweit keine Anwendung.
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Artikel 13

(1) Die Wohnung ist unverletzlich.

(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei 
Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vor-
gesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort 
vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.

(3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß 
jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte besonders 
schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung 
der Tat auf Grund richterlicher Anordnung technische Mittel 
zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen 
der Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, 
wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise 
unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die 
Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch 
einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr 
im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter ge-
troffen werden.

(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften 
für die in Absatz 3 Satz 2 genannten Bereiche auf freiwilli-
ger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung 
dieses Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die Ausübung 
eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch Ge-
setz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden. 
Vor Eintritt des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 ent-
sprechend.
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(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer 
Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung 
von Wohnungen nur auf Grund richterlicher Anordnung 
eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die Maß-
nahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle 
angeordnet werden; eine richterliche Entscheidung ist un-
verzüglich nachzuholen.

(5) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der 
bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vorgese-
hen, kann die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte 
Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung 
der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der 
Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, 
wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich 
festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Ent-
scheidung unverzüglich nachzuholen.

(6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich 
über den nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeits-
bereich des Bundes nach Absatz 4 und, soweit richterlich 
überprüfungsbedürftig, nach Absatz 5 erfolgten Einsatz 
technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes Gremium 
übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische 
Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine gleichwertige 
parlamentarische Kontrolle.
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(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur 
Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für 
einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Ver-
hütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur 
Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefähr-
deter Jugendlicher vorgenommen werden.

Artikel 14

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. 
Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen.

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit 
zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung 
regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der 
Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestim-
men. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfal-
le der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.
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Artikel 15

Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel kön-
nen zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, 
das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemein-
eigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft 
überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 
3 Satz 3 und 4 entsprechend.

Artikel 16

(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen 
werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf 
Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffe-
nen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht 
staatenlos wird.

(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. 
Durch Gesetz kann eine abweichende Regelung für Ausliefe-
rungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, 
soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.

Artikel 16a

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
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(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus 
einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung 
des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen 
des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen 
des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnahmen 
unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf 
vollzogen werden.

(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei denen auf 
Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allge-
meinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß 
dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder 
erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es 
wird vermutet, daß ein Ausländer aus einem solchen Staat 
nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die 
die Annahme begründen, daß er entgegen dieser Vermu-
tung politisch verfolgt wird.

(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen 
wird in den Fällen des Absatzes 3 und in anderen Fällen, die 
offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich un-
begründet gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn 
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden 
und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das 
Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen.
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(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen 
von Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die 
unter Beachtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
deren Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein 
muß, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbe-
gehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von 
Asylentscheidungen treffen.

Artikel 17

Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft 
mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die 
zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.

Artikel 17a

(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können be-
stimmen, daß für die Angehörigen der Streitkräfte und 
des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatz-
dienstes das Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und 
Bild frei zu äußern und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 
erster Halbsatz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit 
(Artikel 8) und das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das 
Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft 
mit anderen vorzubringen, eingeschränkt werden.
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(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes 
der Zivilbevölkerung dienen, können bestimmen, daß die 
Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und der Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden.

Artikel 18

Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die 
Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 
Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereini-
gungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmelde-
geheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das 
Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese 
Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch 
das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.

Artikel 19

(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden 
kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den 
Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht 
unter Angabe des Artikels nennen.

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesens-
gehalt angetastet werden.
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(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische 
Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwend-
bar sind.

(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen 
Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit 
eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der or-
dentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt 
unberührt.

II. Der Bund und die Länder

Artikel 20

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer 
und sozialer Bundesstaat.

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom 
Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere 
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und 
der Rechtsprechung ausgeübt.

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ord-
nung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind 
an Gesetz und Recht gebunden.

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu be-
seitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, 
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
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Artikel 21

(1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung 
des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung 
muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen 
über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über 
ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.

(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten 
ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen 
oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu ge-
fährden, sind verfassungswidrig.

(3) Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten 
ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche 
demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu 
beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutsch-
land zu gefährden, sind von staatlicher Finanzierung aus-
geschlossen. Wird der Ausschluss festgestellt, so entfällt 
auch eine steuerliche Begünstigung dieser Parteien und von 
Zuwendungen an diese Parteien.

Artikel 20a

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die 
Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch 
die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht 
durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
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(4) Über die Frage der Verfassungswidrigkeit nach Absatz 2 
sowie über den Ausschluss von staatlicher Finanzierung nach 
Absatz 3 entscheidet das Bundesverfassungsgericht.

(5) Das Nähere regeln Bundesgesetze.

Artikel 22

(1) Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Ber-
lin. Die Repräsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt 
ist Aufgabe des Bundes. Das Nähere wird durch Bundesge-
setz geregelt.

(2) Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold.

Artikel 23

(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die 
Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Euro-
päischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, 
sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz 
der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grund-
gesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz 
gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zu-
stimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die 
Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen 
ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Rege-
lungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach 
geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder 
Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.
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(1a) Der Bundestag und der Bundesrat haben das Recht, 
wegen Verstoßes eines Gesetzgebungsakts der Europäischen 
Union gegen das Subsidiaritätsprinzip vor dem Gerichtshof 
der Europäischen Union Klage zu erheben. Der Bundestag 
ist hierzu auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder ver-
pflichtet. Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, können für die Wahrnehmung der Rechte, die 
dem Bundestag und dem Bundesrat in den vertraglichen 
Grundlagen der Europäischen Union eingeräumt sind, Aus-
nahmen von Artikel 42 Abs. 2 Satz 1 und Artikel 52 Abs. 3 
Satz 1 zugelassen werden.

(2) In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der 
Bundestag und durch den Bundesrat die Länder mit. Die 
Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat 
umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unter-
richten.

(3) Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit 
zur Stellungnahme vor ihrer Mitwirkung an Rechtsetzungs-
akten der Europäischen Union. Die Bundesregierung be-
rücksichtigt die Stellungnahme des Bundestages bei den 
Verhandlungen. Das Nähere regelt ein Gesetz.

(4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu 
beteiligen, soweit er an einer entsprechenden innerstaat-
lichen Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit die Länder 
innerstaatlich zuständig wären.
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(5) Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständig-
keiten des Bundes Interessen der Länder berührt sind oder 
soweit im übrigen der Bund das Recht zur Gesetzgebung 
hat, berücksichtigt die Bundesregierung die Stellungnahme 
des Bundesrates. Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungs-
befugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behörden 
oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind, ist bei der 
Willensbildung des Bundes insoweit die Auffassung des 
Bundesrates maßgeblich zu berücksichtigen; dabei ist die 
gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren. In 
Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhöhungen oder Ein-
nahmeminderungen für den Bund führen können, ist die 
Zustimmung der Bundesregierung erforderlich.

(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungs-
befugnisse der Länder auf den Gebieten der schulischen 
Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen sind, 
wird die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik 
Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen Union zu-
stehen, vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Ver-
treter der Länder übertragen. Die Wahrnehmung der Rechte 
erfolgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit der Bun-
desregierung; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung 
des Bundes zu wahren.

(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, 
das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
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Artikel 24

(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischen-
staatliche Einrichtungen übertragen.

(1a) Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Be-
fugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zustän-
dig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung 
Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen 
übertragen.

(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem 
System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er 
wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte 
einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in 
Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen 
und sichern.

(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der 
Bund Vereinbarungen über eine allgemeine, umfassende, 
obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit bei-
treten.

Artikel 25

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil 
des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeu-
gen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des 
Bundesgebietes.
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Artikel 26

(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorge-
nommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker 
zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges 
vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe 
zu stellen.

(2) Zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit 
Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert 
und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein 
Bundesgesetz.

Artikel 27

Alle deutschen Kauffahrteischiffe bilden eine einheitliche 
Handelsflotte.

Artikel 28

(1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß 
den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und 
sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes ent-
sprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das 
Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittel-
baren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorge-
gangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch 
Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe 
von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt 
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und wählbar. In Gemeinden kann an die Stelle einer gewähl-
ten Körperschaft die Gemeindeversammlung treten.

(2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen 
der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die 
Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen 
Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht 
der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstver-
waltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen 
Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den 
Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraft-
bezogene Steuerquelle.

(3) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ord-
nung der Länder den Grundrechten und den Bestimmungen 
der Absätze 1 und 2 entspricht.

Artikel 29

(1) Das Bundesgebiet kann neu gegliedert werden, um zu 
gewährleisten, daß die Länder nach Größe und Leistungs-
fähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen 
können. Dabei sind die landsmannschaftliche Verbunden-
heit, die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge, 
die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit sowie die Erfordernisse 
der Raumordnung und der Landesplanung zu berücksichti-
gen.
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(2) Maßnahmen zur Neugliederung des Bundesgebietes 
ergehen durch Bundesgesetz, das der Bestätigung durch 
Volksentscheid bedarf. Die betroffenen Länder sind zu 
hören.

(3) Der Volksentscheid findet in den Ländern statt, aus 
deren Gebieten oder Gebietsteilen ein neues oder neu um-
grenztes Land gebildet werden soll (betroffene Länder). 
Abzustimmen ist über die Frage, ob die betroffenen Länder 
wie bisher bestehenbleiben sollen oder ob das neue oder 
neu umgrenzte Land gebildet werden soll. Der Volksent-
scheid für die Bildung eines neuen oder neu umgrenzten 
Landes kommt zustande, wenn in dessen künftigem Gebiet 
und insgesamt in den Gebieten oder Gebietsteilen eines 
betroffenen Landes, deren Landeszugehörigkeit im gleichen 
Sinne geändert werden soll, jeweils eine Mehrheit der Ände-
rung zustimmt. Er kommt nicht zustande, wenn zim Gebiet 
eines der betroffenen Länder eine Mehrheit die Änderung 
ablehnt; die Ablehnung ist jedoch unbeachtlich, wenn in 
einem Gebietsteil, dessen Zugehörigkeit zu dem betroffenen 
Land geändert werden soll, eine Mehrheit von zwei Dritteln 
der Änderung zustimmt, es sei denn, daß im Gesamtgebiet 
des betroffenen Landes eine Mehrheit von zwei Dritteln die 
Änderung ablehnt.
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(4) Wird in einem zusammenhängenden, abgegrenzten 
Siedlungs- und Wirtschaftsraum, dessen Teile in mehreren 
Ländern liegen und der mindestens eine Million Einwohner 
hat, von einem Zehntel der in ihm zum Bundestag Wahl-
berechtigten durch Volksbegehren gefordert, daß für diesen 
Raum eine einheitliche Landeszugehörigkeit herbeigeführt 
werde, so ist durch Bundesgesetz innerhalb von zwei Jahren 
entweder zu bestimmen, ob die Landeszugehörigkeit ge-
mäß Absatz 2 geändert wird, oder daß in den betroffenen 
Ländern eine Volksbefragung stattfindet.

(5) Die Volksbefragung ist darauf gerichtet festzustellen, 
ob eine in dem Gesetz vorzuschlagende Änderung der 
Landeszugehörigkeit Zustimmung findet. Das Gesetz kann 
verschiedene, jedoch nicht mehr als zwei Vorschläge der 
Volksbefragung vorlegen. Stimmt eine Mehrheit einer vor-
geschlagenen Änderung der Landeszugehörigkeit zu, so ist 
durch Bundesgesetz innerhalb von zwei Jahren zu bestim-
men, ob die Landeszugehörigkeit gemäß Absatz 2 geändert 
wird. Findet ein der Volksbefragung vorgelegter Vorschlag 
eine den Maßgaben des Absatzes 3 Satz 3 und 4 entspre-
chende Zustimmung, so ist innerhalb von zwei Jahren nach 
der Durchführung der Volksbefragung ein Bundesgesetz zur 
Bildung des vorgeschlagenen Landes zu erlassen, das der Be-
stätigung durch Volksentscheid nicht mehr bedarf.
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(6) Mehrheit im Volksentscheid und in der Volksbefragung 
ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wenn sie min-
destens ein Viertel der zum Bundestag Wahlberechtigten 
umfaßt. Im übrigen wird das Nähere über Volksentscheid, 
Volksbegehren und Volksbefragung durch ein Bundesgesetz 
geregelt; dieses kann auch vorsehen, daß Volksbegehren 
innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren nicht wiederholt 
werden können.

(7) Sonstige Änderungen des Gebietsbestandes der Länder 
können durch Staatsverträge der beteiligten Länder oder 
durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates 
erfolgen, wenn das Gebiet, dessen Landeszugehörigkeit 
geändert werden soll, nicht mehr als 50.000 Einwohner hat. 
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates und der Mehrheit der Mitglieder des 
Bundestages bedarf. Es muß die Anhörung der betroffenen 
Gemeinden und Kreise vorsehen.

(8) Die Länder können eine Neugliederung für das jeweils 
von ihnen umfaßte Gebiet oder für Teilgebiete abweichend 
von den Vorschriften der Absätze 2 bis 7 durch Staatsver-
trag regeln. Die betroffenen Gemeinden und Kreise sind 
zu hören. Der Staatsvertrag bedarf der Bestätigung durch 
Volksentscheid in jedem beteiligten Land. Betrifft der Staats-
vertrag Teilgebiete der Länder, kann die Bestätigung auf 
Volksentscheide in diesen Teilgebieten beschränkt werden; 
Satz 5 zweiter Halbsatz findet keine Anwendung. Bei einem 
Volksentscheid entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, wenn sie mindestens ein Viertel der zum Bun-
destag Wahlberechtigten umfaßt; das Nähere regelt ein 
Bundesgesetz. Der Staatsvertrag bedarf der Zustimmung des 
Bundestages.
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Artikel 32

(1) Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist 
Sache des Bundes.

(2) Vor dem Abschlusse eines Vertrages, der die besonderen 
Verhältnisse eines Landes berührt, ist das Land rechtzeitig zu 
hören.

(3) Soweit die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, 
können sie mit Zustimmung der Bundesregierung mit aus-
wärtigen Staaten Verträge abschließen.

Artikel 33

(1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staats-
bürgerlichen Rechte und Pflichten.

Artikel 30

Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung 
der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses 
Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zuläßt.

Artikel 31

Bundesrecht bricht Landesrecht.
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(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen 
Amte.

(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, 
die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie die im öffentli-
chen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem 
religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehö-
rigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder 
einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.

(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als stän-
dige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis stehen.

(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksich-
tigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamten-
tums zu regeln und fortzuentwickeln.

Artikel 34

Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffent-
lichen Amtes die ihm einem Dritten gegenüber obliegende 
Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich 
den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er steht. 
Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff 
vorbehalten. Für den Anspruch auf Schadensersatz und für 
den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausge-
schlossen werden.
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Artikel 35

(1) Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich 
gegenseitig Rechts- und Amtshilfe.

(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung kann ein Land in 
Fällen von besonderer Bedeutung Kräfte und Einrichtungen 
des Bundesgrenzschutzes zur Unterstützung seiner Polizei 
anfordern, wenn die Polizei ohne diese Unterstützung eine 
Aufgabe nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten 
erfüllen könnte. Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder 
bei einem besonders schweren Unglücksfall kann ein Land 
Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen 
anderer Verwaltungen sowie des Bundesgrenzschutzes und 
der Streitkräfte anfordern.

(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall 
das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregie-
rung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich 
ist, den Landesregierungen die Weisung erteilen, Polizei-
kräfte anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, sowie 
Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte zur 
Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen. Maßnahmen der 
Bundesregierung nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlangen 
des Bundesrates, im übrigen unverzüglich nach Beseitigung 
der Gefahr aufzuheben.
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Artikel 36

(1) Bei den obersten Bundesbehörden sind Beamte aus allen 
Ländern in angemessenem Verhältnis zu verwenden. Die bei 
den übrigen Bundesbehörden beschäftigten Personen sollen 
in der Regel aus dem Lande genommen werden, in dem sie 
tätig sind.

(2) Die Wehrgesetze haben auch die Gliederung des Bundes 
in Länder und ihre besonderen landsmannschaftlichen Ver-
hältnisse zu berücksichtigen.

Artikel 37

(1) Wenn ein Land die ihm nach dem Grundgesetze oder 
einem anderen Bundesgesetze obliegenden Bundespflichten 
nicht erfüllt, kann die Bundesregierung mit Zustimmung 
des Bundesrates die notwendigen Maßnahmen treffen, um 
das Land im Wege des Bundeszwanges zur Erfüllung seiner 
Pflichten anzuhalten.

(2) Zur Durchführung des Bundeszwanges hat die Bundesre-
gierung oder ihr Beauftragter das Weisungsrecht gegenüber 
allen Ländern und ihren Behörden.



36

III. Der Bundestag

Artikel 38

(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden 
in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an 
Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Ge-
wissen unterworfen.

(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr voll-
endet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem 
die Volljährigkeit eintritt.

(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.

Artikel 39

(1) Der Bundestag wird vorbehaltlich der nachfolgenden 
Bestimmungen auf vier Jahre gewählt. Seine Wahlperiode 
endet mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages. Die 
Neuwahl findet frühestens sechsundvierzig, spätestens acht-
undvierzig Monate nach Beginn der Wahlperiode statt. Im 
Falle einer Auflösung des Bundestages findet die Neuwahl 
innerhalb von sechzig Tagen statt.

(2) Der Bundestag tritt spätestens am dreißigsten Tage nach 
der Wahl zusammen.
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(3) Der Bundestag bestimmt den Schluß und den Wiederbe-
ginn seiner Sitzungen. Der Präsident des Bundestages kann 
ihn früher einberufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenn ein 
Drittel der Mitglieder, der Bundespräsident oder der Bundes-
kanzler es verlangen.

IV. Der Bundesrat

Artikel 50

Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzge-
bung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten 
der Europäischen Union mit.

Artikel 51

(1) Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Regierungen 
der Länder, die sie bestellen und abberufen. Sie können 
durch andere Mitglieder ihrer Regierungen vertreten wer-
den.

(2) Jedes Land hat mindestens drei Stimmen, Länder mit 
mehr als zwei Millionen Einwohnern haben vier, Länder mit 
mehr als sechs Millionen Einwohnern fünf, Länder mit mehr 
als sieben Millionen Einwohnern sechs Stimmen.

(3) Jedes Land kann so viele Mitglieder entsenden, wie es 
Stimmen hat. Die Stimmen eines Landes können nur ein-
heitlich und nur durch anwesende Mitglieder oder deren 
Vertreter abgegeben werden.
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V. Der Bundespräsident

Artikel 54

(1) Der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bun-
desversammlung gewählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der 
das Wahlrecht zum Bundestage besitzt und das vierzigste 
Lebensjahr vollendet hat.

(2) Das Amt des Bundespräsidenten dauert fünf Jahre. An-
schließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig.

(3) Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des 
Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die 
von den Volksvertretungen der Länder nach den Grundsät-
zen der Verhältniswahl gewählt werden.

(4) Die Bundesversammlung tritt spätestens dreißig Tage vor 
Ablauf der Amtszeit des Bundespräsidenten, bei vorzeitiger 
Beendigung spätestens dreißig Tage nach diesem Zeitpunkt 
zusammen. Sie wird von dem Präsidenten des Bundestages 
einberufen.

(5) Nach Ablauf der Wahlperiode beginnt die Frist des Ab-
satzes 4 Satz 1 mit dem ersten Zusammentritt des Bundes-
tages.
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(6) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mit-
glieder der Bundesversammlung erhält. Wird diese Mehrheit 
in zwei Wahlgängen von keinem Bewerber erreicht, so ist 
gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten 
Stimmen auf sich vereinigt.

(7) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 55

(1) Der Bundespräsident darf weder der Regierung noch 
einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines 
Landes angehören.

(2) Der Bundespräsident darf kein anderes besoldetes Amt, 
kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Lei-
tung noch dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten 
Unternehmens angehören.
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VI. Die Bundesregierung

Artikel 62

Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und 
aus den Bundesministern.

Artikel 63

(1) Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsi-
denten vom Bundestage ohne Aussprache gewählt.

(2) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mit-
glieder des Bundestages auf sich vereinigt. Der Gewählte ist 
vom Bundespräsidenten zu ernennen.

(3) Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der 
Bundestag binnen vierzehn Tagen nach dem Wahlgange mit 
mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Bundeskanzler 
wählen.

(4) Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, 
so findet unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem 
gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Vereinigt 
der Gewählte die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder 
des Bundestages auf sich, so muß der Bundespräsident ihn 
binnen sieben Tagen nach der Wahl ernennen. Erreicht der 
Gewählte diese Mehrheit nicht, so hat der Bundespräsident 
binnen sieben Tagen entweder ihn zu ernennen oder den 
Bundestag aufzulösen.
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Artikel 64

(1) Die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundes-
kanzlers vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen.

(2) Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei 
der Amtsübernahme vor dem Bundestage den in Artikel 56 
vorgesehenen Eid.

Artikel 65

Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik 
und trägt dafür die Verantwortung. Innerhalb dieser Richt-
linien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich 
selbständig und unter eigener Verantwortung. Über 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesminis-
tern entscheidet die Bundesregierung. Der Bundeskanzler 
leitet ihre Geschäfte nach einer von der Bundesregierung 
beschlossenen und vom Bundespräsidenten genehmigten 
Geschäftsordnung.

Artikel 65a

(1) Der Bundesminister für Verteidigung hat die Befehls- und 
Kommandogewalt über die Streitkräfte.

(2) (weggefallen)
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VII. Die Gesetzgebung des Bundes

Artikel 70

(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit 
dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefug-
nisse verleiht.

(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und 
Ländern bemißt sich nach den Vorschriften dieses Grund-
gesetzes über die ausschließliche und die konkurrierende 
Gesetzgebung.

Artikel 72

(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die 
Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit 
der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht 
durch Gesetz Gebrauch gemacht hat.

(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 
15, 19a, 20, 22, 25 und 26 hat der Bund das Gesetzgebungs-
recht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der 
Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Inter-
esse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.
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(3) Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit 
Gebrauch gemacht, können die Länder durch Gesetz hiervon 
abweichende Regelungen treffen über:

1. das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagdscheine);
2. den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne  
 die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes, das  
 Recht des Artenschutzes oder des Meeresnatur- 
 schutzes);
3. die Bodenverteilung;
4. die Raumordnung;
5. den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder anlagen- 
 bezogene Regelungen);
6. die Hochschulzulassung und die Hochschulab-
 schlüsse;
7. die Grundsteuer.

Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs 
Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit 
Zustimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Auf den 
Gebieten des Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes- und 
Landesrecht das jeweils spätere Gesetz vor.

(4) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß eine 
bundesgesetzliche Regelung, für die eine Erforderlichkeit im 
Sinne des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch Landesrecht 
ersetzt werden kann.
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Artikel 73

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:

1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung 
einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung;

2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;

3. die Freizügigkeit, das Paßwesen, das Melde- und Ausweis-
wesen, die Ein- und Auswanderung und die Auslieferung;

4. das Währungs-, Geld- und Münzwesen, Maße und Ge-
wichte sowie die Zeitbestimmung;

5. die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die Handels- 
und Schiffahrtsverträge, die Freizügigkeit des Warenver-
kehrs und den Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Aus-
lande einschließlich des Zoll- und Grenzschutzes;

5a. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung 
ins Ausland;

6. den Luftverkehr;

6a. den Verkehr von Eisenbahnen, die ganz oder mehr-
heitlich im Eigentum des Bundes stehen (Eisenbahnen des 
Bundes), den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben von 
Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes sowie die 
Erhebung von Entgelten für die Benutzung dieser Schienen-
wege;
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7. das Postwesen und die Telekommunikation;

8. die Rechtsverhältnisse der im Dienste des Bundes und der 
bundesunmittelbaren Körperschaften des öffentlichen Rech-
tes stehenden Personen;

9. den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und das 
Verlagsrecht;

9a. die Abwehr von Gefahren des internationalen Terroris-
mus durch das Bundeskriminalpolizeiamt in Fällen, in denen 
eine länderübergreifende Gefahr vorliegt, die Zuständigkeit 
einer Landespolizeibehörde nicht erkennbar ist oder die 
oberste Landesbehörde um eine Übernahme ersucht;

10. die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder
a) in der Kriminalpolizei,
b) zum Schutze der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes (Verfassungsschutz) und
c) zum Schutze gegen Bestrebungen im Bundesgebiet, 
die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 
Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundes-
republik Deutschland gefährden,
sowie die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes und 
die internationale Verbrechensbekämpfung;

11. die Statistik für Bundeszwecke;

12. das Waffen- und das Sprengstoffrecht;
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13. die Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshin-
terbliebenen und die Fürsorge für die ehemaligen Kriegs-
gefangenen;

14. die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedli-
chen Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, 
die diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen Gefahren, 
die bei Freiwerden von Kernenergie oder durch ionisierende 
Strahlen entstehen, und die Beseitigung radioaktiver Stoffe.

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen der Zustimmung 
des Bundesrates.

Artikel 74

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf 
folgende Gebiete:

1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die Gerichtsverfas-
sung, das gerichtliche Verfahren (ohne das Recht des Unter-
suchungshaftvollzugs), die Rechtsanwaltschaft, das Notariat 
und die Rechtsberatung;

2. das Personenstandswesen;

3. das Vereinsrecht;

4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer;

5. (weggefallen)
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6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen;

7. die öffentliche Fürsorge (ohne das Heimrecht);

8. (weggefallen)

9. die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung;

10. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges 
und Opfer von Gewaltherrschaft;

11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energie-
wirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank- und Börsen-
wesen, privatrechtliches Versicherungswesen) ohne das 
Recht des Ladenschlusses, der Gaststätten, der Spielhallen, 
der Schaustellung von Personen, der Messen, der Ausstellun-
gen und der Märkte;

12. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsverfassung, 
des Arbeitsschutzes und der Arbeitsvermittlung sowie die 
Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosenversiche-
rung;

13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und die Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung;

14. das Recht der Enteignung, soweit sie auf den Sachgebie-
ten der Artikel 73 und 74 in Betracht kommt;

15. die Überführung von Grund und Boden, von Naturschät-
zen und Produktionsmitteln in Gemeineigentum oder in 
andere Formen der Gemeinwirtschaft;
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16. die Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Macht-
stellung;

17. die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeu-
gung (ohne das Recht der Flurbereinigung), die Sicherung 
der Ernährung, die Ein- und Ausfuhr land- und forstwirt-
schaftlicher Erzeugnisse, die Hochsee- und Küstenfischerei 
und den Küstenschutz;

18. den städtebaulichen Grundstücksverkehr, das Boden-
recht (ohne das Recht der Erschließungsbeiträge) und das 
Wohngeldrecht, das Altschuldenhilferecht, das Wohnungs-
bauprämienrecht, das Bergarbeiterwohnungsbaurecht und 
das Bergmannssiedlungsrecht;

19. Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertrag-
bare Krankheiten bei Menschen und Tieren, Zulassung zu 
ärztlichen und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe, 
sowie das Recht des Apothekenwesens, der Arzneien, der 
Medizinprodukte, der Heilmittel, der Betäubungsmittel und 
der Gifte;

19a. die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und 
die Regelung der Krankenhauspflegesätze;

20. das Recht der Lebensmittel einschließlich der ihrer 
Gewinnung dienenden Tiere, das Recht der Genussmittel, 
Bedarfsgegenstände und Futtermittel sowie den Schutz 
beim Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichem Saat- und 
Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und 
Schädlinge sowie den Tierschutz;
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21. die Hochsee- und Küstenschiffahrt sowie die Seezeichen, 
die Binnenschiffahrt, den Wetterdienst, die Seewasserstra-
ßen und die dem allgemeinen Verkehr dienenden Binnen-
wasserstraßen;

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und 
die Unterhaltung von Landstraßen für den Fernverkehr 
sowie die Erhebung und Verteilung von Gebühren oder 
Entgelten für die Benutzung öffentlicher Straßen mit Fahr-
zeugen;

23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes 
sind, mit Ausnahme der Bergbahnen;

24. die Abfallwirtschaft, die Luftreinhaltung und die Lärm-
bekämpfung (ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm);

25. die Staatshaftung;

26. die medizinisch unterstützte Erzeugung menschlichen 
Lebens, die Untersuchung und die künstliche Veränderung 
von Erbinformationen sowie Regelungen zur Transplanta-
tion von Organen, Geweben und Zellen;

27. die Statusrechte und -pflichten der Beamten der Länder, 
Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sowie der Richter in den Ländern mit Ausnahme der 
Laufbahnen, Besoldung und Versorgung;

28. das Jagdwesen;

29. den Naturschutz und die Landschaftspflege;
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30. die Bodenverteilung;

31. die Raumordnung;

32. den Wasserhaushalt;

33. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse.

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 bedürfen der Zu-
stimmung des Bundesrates.

Artikel 77

(1) Die Bundesgesetze werden vom Bundestage beschlossen. 
Sie sind nach ihrer Annahme durch den Präsidenten des 
Bundestages unverzüglich dem Bundesrate zuzuleiten.

(2) Der Bundesrat kann binnen drei Wochen nach Eingang 
des Gesetzesbeschlusses verlangen, daß ein aus Mitgliedern 
des Bundestages und des Bundesrates für die gemeinsame 
Beratung von Vorlagen gebildeter Ausschuß einberufen 
wird. Die Zusammensetzung und das Verfahren dieses Aus-
schusses regelt eine Geschäftsordnung, die vom Bundestag 
beschlossen wird und der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf. Die in diesen Ausschuß entsandten Mitglieder des 
Bundesrates sind nicht an Weisungen gebunden. Ist zu 
einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates erforder-
lich, so können auch der Bundestag und die Bundesregie-
rung die Einberufung verlangen. Schlägt der Ausschuß eine 
Änderung des Gesetzesbeschlusses vor, so hat der Bundestag 
erneut Beschluß zu fassen.
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(2a) Soweit zu einem Gesetz die Zustimmung des Bundes-
rates erforderlich ist, hat der Bundesrat, wenn ein Verlangen 
nach Absatz 2 Satz 1 nicht gestellt oder das Vermittlungs-
verfahren ohne einen Vorschlag zur Änderung des Geset-
zesbeschlusses beendet ist, in angemessener Frist über die 
Zustimmung Beschluß zu fassen.

(3) Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundes-
rates nicht erforderlich ist, kann der Bundesrat, wenn 
das Verfahren nach Absatz 2 beendigt ist, gegen ein vom 
Bundestage beschlossenes Gesetz binnen zwei Wochen 
Einspruch einlegen. Die Einspruchsfrist beginnt im Falle des 
Absatzes 2 letzter Satz mit dem Eingange des vom Bundes-
tage erneut gefaßten Beschlusses, in allen anderen Fällen 
mit dem Eingange der Mitteilung des Vorsitzenden des in 
Absatz 2 vorgesehenen Ausschusses, daß das Verfahren vor 
dem Ausschusse abgeschlossen ist.

(4) Wird der Einspruch mit der Mehrheit der Stimmen des 
Bundesrates beschlossen, so kann er durch Beschluß der 
Mehrheit der Mitglieder des Bundestages zurückgewiesen 
werden. Hat der Bundesrat den Einspruch mit einer Mehr-
heit von mindestens zwei Dritteln seiner Stimmen beschlos-
sen, so bedarf die Zurückweisung durch den Bundestag 
einer Mehrheit von zwei Dritteln, mindestens der Mehrheit 
der Mitglieder des Bundestages.
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Artikel 79

(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert 
werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich 
ändert oder ergänzt. Bei völkerrechtlichen Verträgen, die 
eine Friedensregelung, die Vorbereitung einer Friedensrege-
lung oder den Abbau einer besatzungsrechtlichen Ordnung 
zum Gegenstand haben oder der Verteidigung der Bundes-
republik zu dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, 
daß die Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluß 
und dem Inkraftsetzen der Verträge nicht entgegenstehen, 
eine Ergänzung des Wortlautes des Grundgesetzes, die sich 
auf diese Klarstellung beschränkt.

(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Drit-
teln der Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der 
Stimmen des Bundesrates.

(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche 
die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche 
Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in 
den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt 
werden, ist unzulässig.
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VIII. Die Ausführung der Bundesgesetze und 
die Bundesverwaltung

Artikel 83

Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegen-
heit aus, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt 
oder zuläßt.

Artikel 87a

(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre 
zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation 
müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben.

(1a) Zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit 
kann der Bund ein Sondervermögen für die Bundeswehr mit 
eigener Kreditermächtigung in Höhe von einmalig bis zu 
100 Milliarden Euro errichten. Auf die Kreditermächtigung 
sind Artikel 109 Absatz 3 und Artikel 115 Absatz 2 nicht an-
zuwenden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur ein-
gesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich 
zuläßt.
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(3) Die Streitkräfte haben im Verteidigungsfalle und im 
Spannungsfalle die Befugnis, zivile Objekte zu schützen und 
Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzunehmen, soweit 
dies zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrages erforderlich 
ist. Außerdem kann den Streitkräften im Verteidigungsfalle 
und im Spannungsfalle der Schutz ziviler Objekte auch 
zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen übertragen 
werden; die Streitkräfte wirken dabei mit den zuständigen 
Behörden zusammen.

(4) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand 
oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des 
Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung, wenn 
die Voraussetzungen des Artikels 91 Abs. 2 vorliegen und 
die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz nicht 
ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und 
des Bundesgrenzschutzes beim Schutze von zivilen Objek-
ten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch 
bewaffneter Aufständischer einsetzen. Der Einsatz von 
Streitkräften ist einzustellen, wenn der Bundestag oder der 
Bundesrat es verlangen.

Artikel 91

(1) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand 
oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des 
Bundes oder eines Landes kann ein Land Polizeikräfte ande-
rer Länder sowie Kräfte und Einrichtungen anderer Verwal-
tungen und des Bundesgrenzschutzes anfordern.
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IX. Die Rechtsprechung

Artikel 92

Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut; sie 
wird durch das Bundesverfassungsgericht, durch die in die-
sem Grundgesetze vorgesehenen Bundesgerichte und durch 
die Gerichte der Länder ausgeübt.

Artikel 93

(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet:
1. über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlaß von 
Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten 
eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die 
durch dieses Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung 
eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausge-
stattet sind;

(2) Ist das Land, in dem die Gefahr droht, nicht selbst zur 
Bekämpfung der Gefahr bereit oder in der Lage, so kann 
die Bundesregierung die Polizei in diesem Lande und die 
Polizeikräfte anderer Länder ihren Weisungen unterstellen 
sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes einsetzen. Die 
Anordnung ist nach Beseitigung der Gefahr, im übrigen 
jederzeit auf Verlangen des Bundesrates aufzuheben. Er-
streckt sich die Gefahr auf das Gebiet mehr als eines Landes, 
so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Be-
kämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen Weisun-
gen erteilen; Satz 1 und Satz 2 bleiben unberührt.
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2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die 
förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder 
Landesrecht mit diesem Grundgesetze oder die Vereinbar-
keit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrechte auf An-
trag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines 
Viertels der Mitglieder des Bundestages;

2a. bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Gesetz den Vo-
raussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 entspricht, auf Antrag 
des Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volksver-
tretung eines Landes;

3. bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten 
des Bundes und der Länder, insbesondere bei der Ausfüh-
rung von Bundesrecht durch die Länder und bei der Aus-
übung der Bundesaufsicht;

4. in anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen 
dem Bunde und den Ländern, zwischen verschiedenen Län-
dern oder innerhalb eines Landes, soweit nicht ein anderer 
Rechtsweg gegeben ist;

4a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit 
der Behauptung erhoben werden können, durch die öffent-
liche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem 
seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthalte-
nen Rechte verletzt zu sein;
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4b. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden wegen Verletzung des Rechts auf 
Selbstverwaltung nach Artikel 28 durch ein Gesetz, bei 
Landesgesetzen jedoch nur, soweit nicht Beschwerde beim 
Landesverfassungsgericht erhoben werden kann;

4c. über Beschwerden von Vereinigungen gegen ihre Nicht-
anerkennung als Partei für die Wahl zum Bundestag;

5. in den übrigen in diesem Grundgesetze vorgesehenen 
Fällen.

(2) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet außerdem 
auf Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder 
der Volksvertretung eines Landes, ob im Falle des Artikels 
72 Abs. 4 die Erforderlichkeit für eine bundesgesetzliche 
Regelung nach Artikel 72 Abs. 2 nicht mehr besteht oder 
Bundesrecht in den Fällen des Artikels 125a Abs. 2 Satz 1 
nicht mehr erlassen werden könnte. Die Feststellung, dass 
die Erforderlichkeit entfallen ist oder Bundesrecht nicht 
mehr erlassen werden könnte, ersetzt ein Bundesgesetz 
nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach Artikel 125a Abs. 2 Satz 2. 
Der Antrag nach Satz 1 ist nur zulässig, wenn eine Gesetzes-
vorlage nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach Artikel 125a Abs. 2 
Satz 2 im Bundestag abgelehnt oder über sie nicht innerhalb 
eines Jahres beraten und Beschluss gefasst oder wenn eine 
entsprechende Gesetzesvorlage im Bundesrat abgelehnt 
worden ist.
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(3) Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in den ihm 
sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen tätig.

Artikel 95

(1) Für die Gebiete der oardentlichen, der Verwaltungs-, der 
Finanz-, der Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit errichtet 
der Bund als oberste Gerichtshöfe den Bundesgerichtshof, 
das Bundesverwaltungsgericht, den Bundesfinanzhof, das 
Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht.

(2) Über die Berufung der Richter dieser Gerichte entschei-
det der für das jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesmi-
nister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuß, der aus 
den für das jeweilige Sachgebiet zuständigen Ministern der 
Länder und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern besteht, 
die vom Bundestage gewählt werden.

(3) Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung ist 
ein Gemeinsamer Senat der in Absatz 1 genannten Gerichte 
zu bilden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 97

(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unter-
worfen.

(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten 
Richter können wider ihren Willen nur kraft richterlicher 
Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, 
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welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit 
entlassen oder dauernd oder zeitweise ihres Amtes ent-
hoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand 
versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen 
festsetzen, bei deren Erreichung auf Lebenszeit angestellte 
Richter in den Ruhestand treten. Bei Veränderung der Ein-
richtung der Gerichte oder ihrer Bezirke können Richter an 
ein anderes Gericht versetzt oder aus dem Amte entfernt 
werden, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehaltes.

Artikel 102

Die Todesstrafe ist abgeschafft.

Artikel 103

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Ge-
hör.

(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit 
gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.

(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allge-
meinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.
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Artikel 104

(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förm-
lichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vor-
geschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene 
Personen dürfen weder seelisch noch körperlich mißhandelt 
werden.

(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentzie-
hung hat nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf 
richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist 
unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. 
Die Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit niemanden 
länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eige-
nem Gewahrsam halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln.

(3) Jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung 
vorläufig Festgenommene ist spätestens am Tage nach der 
Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der 
Festnahme mitzuteilen, ihn zu vernehmen und ihm Gelegen-
heit zu Einwendungen zu geben hat. Der Richter hat unver-
züglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen 
Haftbefehl zu erlassen oder die Freilassung anzuordnen.

(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung 
oder Fortdauer einer Freiheitsentziehung ist unverzüglich ein 
Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines Ver-
trauens zu benachrichtigen.
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XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen

Artikel 146

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und 
Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, 
verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Ver-
fassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier 
Entscheidung beschlossen worden ist.



Wir möchten darauf hinweisen, dass es 
sich bei diesem Werk um eine Sammlung 
von Auszügen handelt und nicht um das 
gesamte Grundgesetz.
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